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Vorlage Nr. V 58/2022 

für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 22.09.2022 

Beratung in öffentlicher Sitzung: ja Anzahl Anlagen: 2 

 
 
 
Jahresbericht 2020 und Jahresbericht 2021 des Rates der ausländischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürger der Stadt Bremerhaven (RaM) 
 
 
 
 
A Problem 
Nach § 14 Abs. 2 der Satzung des Rats der ausländischen Mitbürger und Mitbürgerinnen für 
die Stadt Bremerhaven (RaM) ist dieser verpflichtet, jährlich zum 31.03. des Folgejahres ei-
nen Bericht über seine Arbeit zu erstellen. Dieser Bericht ist sowohl dem Magistrat als auch 
der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen.  
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 10.02.2022 die Verzögerung des 
RaM-Jahresberichts 2020 zur Kenntnis genommen. Der RaM hat dem zuständigen Dezernat 
V nunmehr die Berichte für die Jahre 2020 und 2021 vorgelegt. Der Jahresbericht 2020 wur-
de am 05.05.2022 vom RaM beschlossen. Der Jahresbericht 2022 wurde in der RaM-Sitzung 
am 06.07.2022 beschlossen.  
 
B Lösung 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Jahresberichte des RaM für die Jahre 2020 und 
2021 zur Kenntnis. 
 
C Alternativen 
Keine. 
 
D Auswirkungen des Beschlussvorschlags 
Personalwirtschaftliche und finanzielle Auswirkungen bestehen nicht. Für eine Gleichstel-
lungsrelevanz gibt es keine Anhaltspunkte. Besondere klimaschutzzielrelevante Auswirkun-
gen erfolgen nicht. Besondere Auswirkungen auf ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger 
sind vorhanden, weil die gewählte Vertretung der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger über ihre Tätigkeit in den Jahren 2020 und 2021 informiert. Menschen mit Behinderun-
gen, besondere Belange des Sports sowie eine unmittelbare örtliche Betroffenheit einer zu-
ständigen Stadtteilkonferenz liegen nicht vor.  
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E Beteiligung / Abstimmung 
Die Jahresberichte 2020 und 2021 wurden vom RaM beschlossen. Der Magistrat hat die Jah-
resberichte am 7.9.2022 zur Kenntnis genommen. 
 
F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem BremIFG 
Gegen eine Veröffentlichung nach dem BremIFG bestehen keine Bedenken. 
 
 
G Beschlussvorschlag  
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Tätigkeitsberichte über die Arbeit des RaM in 
den Jahren 2020 und 2021 zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
Melf Grantz 
Oberbürgermeister 
 
Anlage 1: Jahresbericht des RaM 2020 (beschlossen am 05.05.2022) 
Anlage 2: Jahresbericht des RaM 2021 (beschlossen am 06.07.2022) 
 
 
 


